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Antrag der Kommission für Wirtschaft und Abgaben* vom 25. Oktober 2011

4770 a
Beschluss des Kantonsrates
über die kantonale Volksinitiative
«Der Kunde ist König! (Kantonale Volksinitiative
für freie Ladenöffnungszeiten)»
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 9. Feb-
ruar 2011 und der Kommission für Wirtschaft und Abgaben vom
25. Oktober 2011,

beschliesst:

I. Die Volksinitiative «Der Kunde ist König! (Kantonale Volks-
initiative für freie Ladenöffnungszeiten)» wird abgelehnt.

II. Die Volksinitiative wird den Stimmberechtigten zur Abstim-
mung unterbreitet.

III. Der Beleuchtende Bericht wird vom Regierungsrat verfasst.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat und das Initiativkomitee.

Minderheitsantrag von Beat Walti, Peter Preisig, Hans Heinrich
Raths, Regine Sauter, Arnold Suter, Hans-Ueli Vogt:

I. In Zustimmung zur Volksinitiative «Der Kunde ist König!
(Kantonale Volksinitiative für freie Ladenöffnungszeiten)» wird nach-
folgende Gesetzesänderung beschlossen.

* Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Hans Heinrich Raths,
Pfäffikon (Präsident); Judith Bellaiche, Kilchberg; Heidi Bucher, Zürich; Stefan
Feldmann, Uster; Julia Gerber Rüegg, Wädenswil; Martin Haab, Mettmenstet-
ten; Lilith Claudia Hübscher, Winterthur; Thomas Marthaler, Zürich; Peter Prei-
sig, Hinwil; Regine Sauter, Zürich; Benjamin Schwarzenbach, Zürich; Arnold Su-
ter, Kilchberg; Silvia Steiner, Zürich; Hans-Ueli Vogt, Zürich; Beat Walti,
Zollikon; Sekretär: Andreas Schlagmüller.
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II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Referen-
dum.

III. Der Beleuchtende Bericht wird von der Geschäftsleitung des
Kantonsrates verfasst.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat und das Initiativkomitee.

Zürich, 25. Oktober 2011

Im Namen der Kommission
Der Präsident: Der Sekretär:
Hans Heinrich Raths Andreas Schlagmüller

Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz (RLG)
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; freie Ladenöffnungszeiten)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 9. Februar
2011 und der Kommission für Wirtschaft und Abgaben vom 25. Okto-
ber 2011,

beschliesst:

I. Das Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz vom 26. Juni 2000 wird
wie folgt geändert:

§§ 4 und 5 werden aufgehoben.
§ 7 Abs. 2 wird aufgehoben.


